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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Die Bundesversammlung genehmigte eine Reihe von Revisionen von kantonalen
Verfassungen, darunter auch die Totalrevision derjenigen Graubündens. Dabei kam es
zu einer Kontroverse zwischen dem Bundesrat und dem Ständerat über das
Majorzsystem. Auslöser dazu war eine Bemerkung in der Botschaft der Landesregierung,
welche, gestützt auf das Urteil einiger Staatsrechtler, das Majorzsystem bei
Parlamentswahlen als „rechtlich zweifelhaft“ eingestuft hatte, da es der
demokratischen Repräsentationsidee widerspreche. Auf die bundesrätliche Anregung,
dieses Wahlsystem für kantonale Parlamente in Zukunft als nicht verfassungskonform zu
taxieren, reagierte die SPK des Ständerates – deren Mitglieder mit Ausnahme der
Vertreter des Kantons Jura alle nach diesem System gewählt werden – kurz, heftig und
negativ. Das Majorzsystem werde nicht nur in der Schweiz, sondern auch in einer
ganzen Reihe anderer demokratischer Staaten für Parlamentswahlen angewendet und
es sei in der Schweiz gemäss Bundesverfassung Sache der Kantone und ihrer
Bürgerinnen und Bürger, das von ihnen bevorzugte Wahlverfahren zu bestimmen. Beide
Ratskammern schlossen sich dieser Meinung an, und auch Bundesrat Blocher
distanzierte sich von der in der Botschaft formulierten Kritik am Majorzsystem.
Unterstützung erhielt die Majorzkritik des Bundesrates von der Linken. Im Nationalrat
unterlag sie jedoch mit einem Antrag, das Majorzsystem und die Wahlkreiseinteilung aus
der Bündner Verfassung zu streichen, da sie im Widerspruch zur Bundesverfassung
stehen würden. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2004
HANS HIRTER

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Am 26. September kamen zwei der vom Parlament im Vorjahr verabschiedeten
Einbürgerungsvorlagen in die Volksabstimmung. Die eine strebte eine Vereinheitlichung
und Lockerung der Vorschriften über die erleichterte Einbürgerung von in der Schweiz
aufgewachsenen Ausländern an. Hier ging es primär darum, die von einigen Kantonen
(GE, VD, FR, NE, JU, BE, BS und ZH) nach der Ablehnung einer ähnlichen Vorlage im
Jahre 1994 eingeführten Lockerungen (Gebührenreduktion, kürzere Wohnfristen) zu
vereinheitlichen und auf die ganze Schweiz auszudehnen. Die zweite Vorlage
postulierte die automatische Einbürgerung von Kindern der dritten Generation.
Gemeint waren damit Kinder, deren Eltern die schweizerische Staatsbürgerschaft nicht
haben, von denen aber mindestens ein Elternteil in der Schweiz zur Schule gegangen ist
und seit minimal fünf Jahren über eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung
verfügt.

Wie nicht anders zu erwarten war, kam es zu einer von den Gegnern dominierten
heftigen und emotionalen Kampagne. Dabei waren die Befürworter insofern im
Hintertreffen, als der Einsatz und die Werbung nicht nur der FDP, der CVP und der
Unternehmerverbände, sondern auch der Linken und der Gewerkschaften sehr
zurückhaltend waren. Erst kurz vor der Abstimmung, als klar wurde, dass die in frühen
Meinungsumfragen prognostizierte Zustimmung kaum eintreten würde, riefen die
Parteivorsitzenden der FDP, der CVP, der SP und der GP in einem gemeinsamen Inserat
zu einem Ja auf. Von der Wirtschaft beteiligte sich nur der Arbeitgeberverband, nicht
aber Economiesuisse an der Kampagne. Der zuständige Departementsvorsteher
Blocher, welcher als Nationalrat gegen die Neuerungen votiert hatte, beschränkte sich
darauf, über die Zustimmung des Bundesrats zu informieren sowie die Vor- und
Nachteile der neuen Verfassungsbestimmungen darzulegen. Immerhin setzten sich
praktisch sämtliche gedruckten Medien in ihrem redaktionellen Teil für die
Bürgerrechtsvorlagen ein. 

Auf der anderen Seite malten die SVP, die SD und diverse gegnerische Komitees die
Gefahr einer „Masseneinbürgerung“ von nicht assimilierten Einwanderern aus fremden
Kulturen an die Wand. Ihre Plakate und Inserate weckten den Eindruck, dass kriminelle
Ausländer problemlos zu einem Schweizerpass kommen würden und brachten die
gehäuft auftretenden Geschwindigkeitsexzesse von jugendlichen Autofahrern aus dem

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2004
HANS HIRTER
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ehemaligen Jugoslawien in einen Zusammenhang mit den Abstimmungsvorlagen. Die
Walliser Jungsektion der SVP ging sogar soweit, auf Plakaten zu suggerieren, dass mit
der neuen Regelung auch der islamistische Terrorist Bin Laden das Schweizer
Bürgerrecht erhalten würde. Ein weiteres Argument der SVP und der SD war, dass es
dem Bundesrat und den anderen Parteien nur darum gehe, mittels
Masseneinbürgerungen die Ausländerstatistik zu manipulieren und damit ihren Kampf
für eine restriktive Einwanderungspolitik zu behindern. 

Bei einer hohen Stimmbeteiligung von fast 54% lehnten Volk und Stände am 26.
September beide Einbürgerungsvorlagen ab: die erleichterte Einbürgerung von in der
Schweiz aufgewachsenen Ausländern mit 1'106'529 zu 1'452'453 Stimmen (56,8% Nein),
die automatische Einbürgerung von Kindern der dritten Generation etwas knapper mit
1'238'912 zu 1'322'587 Stimmen (51,6% Nein) . Zustimmung fand die erste Vorlage in den
Kantonen Basel-Stadt, Freiburg, Waadt, Neuenburg, Genf und Jura, die zweite
zusätzlich noch in Bern. Am grössten war die Opposition mit Nein-Stimmenanteilen
zwischen 70 und 75% in kleinen Innerschweizer Kantonen (UR, SZ, OW, NW und GL)
sowie in Appenzell-Innerrhoden und Thurgau. Der Gegensatz zwischen zustimmender
Romandie und ablehnender Deutschschweiz wurde dadurch etwas gemildert, als neben
Basel auch die meisten anderen grossen deutschsprachigen Städte (u.a. Bern, Biel,
Luzern, Zürich) zugestimmt hatten. Auffallend waren am Ergebnis zwei Dinge: erstens,
dass mit Ausnahme von Basel-Stadt alle Deutschschweizer Kantone, welche 1994 der
erleichterten Einbürgerung für die zweite Generation noch zugestimmt hatten (ZH, BE,
ZG, BL und GR), nun ebenfalls Nein-Mehrheiten aufwiesen; und zweitens, dass die
Vorlage für die zweite Generation, welche auf Bundesebene eingeführt hätte, was für
rund die Hälfte der Schweiz bereits seit rund zehn Jahren gilt, stärker abgelehnt wurde,
als die grundlegende Neuerung der automatischen Bürgerrechtserteilung an die
sogenannte dritte Generation. Die Vox-Analyse zeigte, dass das Abstimmungsverhalten
zu einem guten Teil von der grundsätzlichen Einstellung zu Ausländern sowie von
persönlichen positiven oder negativen Erfahrungen im Zusammenleben mit diesen
geprägt gewesen war. Eine weitere Konfliktlinie bestand zwischen Links und Rechts: Die
Linke hatte den beiden Vorlagen zugestimmt, während Personen, die sich als rechts
stehend bezeichneten, mehrheitlich dagegen waren. Sympathisanten der SP stimmten
zu mehr als 80% dafür, Sympathisanten der SVP lehnten zu über 90% ab; die
Anhängerschaft der FDP und der CVP war je hälftig gespalten. 

Abstimmung vom 26. September 2004

Bundesbeschluss über die erleichterte Einbürgerung (2. Generation)

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1'106 529 (43,2%) / 5 1/2 Stände
Nein: 1'452'453 (56,8%) / 15 5/2 Stände

Parolen: Ja: SP, FDP (2*), CVP, GP, LP, EVP; SGB, Travail.Suisse, Arbeitgeberverband. 
Nein: SVP, SD, EDU, Lega, FP. 
keine Parole: Economiesuisse, SGV, SBV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Bundesbeschluss über die automatische Einbürgerung (3. Generation)

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1'238'912 (48,4%) / 6 1/2 Stände
Nein: 1'322'587 (51,6%) / 14 5/2 Stände

Parolen: Ja: SP, FDP (3*), CVP, GP, LP, EVP; SGB, Travail.Suisse, Arbeitgeberverband.
Nein: SVP, SD, EDU, Lega, FP. 
keine Parole: Economiesuisse, SGV, SBV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2
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Strafrecht

Unmittelbar nach der Volksabstimmung begannen die Diskussionen über eine mit dem
internationalen Recht verträgliche Umsetzung des neuen Verfassungsartikels.
Bundesrat Blocher setzte zu diesem Zweck anfangs April eine Arbeitsgruppe unter der
Leitung des Direktors des Bundesamtes für Justiz, Heinrich Koller, ein, in welcher
neben internen und externen Sachverständigen auch die Initiantinnen vertreten sind.
Diese Arbeitsgruppe legte im Juli einen ersten Entwurf vor, den Blocher im September
präsentierte. Dieser sieht keine automatische Überprüfung der Verwahrung vor,
sondern ein mehrstufiges Verfahren: Ein lebenslänglich Verwahrter soll ein Gesuch um
eine neue Begutachtung stellen dürfen. Danach würde eine Fachkommission abklären,
ob neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Therapierbarkeit vorliegen oder ob
bekannte Therapien aufgrund persönlicher Veränderungen des Täters erfolgreich sein
könnten. Falls dem so ist und die Therapie zu einer erheblichen Reduktion der
Gefährlichkeit des Täters führt, könnte ein Gericht die lebenslange Verwahrung in eine
befristete umwandeln. Blocher gab gleichzeitig bekannt, dass er dem Parlament
beantragen werde, die in der Strafrechtsreform geschaffenen Bestimmungen über die
ordentliche Verwahrung in zwei Punkten zu verschärfen. Erstens soll eine Verwahrung
auch für rückfallgefährdete Täter angeordnet werden können, die zu einer Strafe von
weniger als zehn Jahren verurteilt worden sind. Zweitens soll eine ordentliche oder
lebenslange Verwahrung nachträglich auch gegen bereits verurteilte Täter
ausgesprochen werden können; diese Bestimmung soll zudem rückwirkend angewendet
werden, d.h. auch auf Täter, die vor Inkraftsetzung des Gesetzes verurteilt worden sind.
In einer ersten Stellungnahme erklärten sich die Initiantinnen mit dieser Lösung
einverstanden unter der Bedingung, dass sämtliche drei Punkte realisiert werden.
Negativ auf die Vorschläge reagierten hingegen, mit Ausnahme der SVP, die Parteien
sowie die Dachverbände der Juristen und der Ärzte. Diese seien nicht
menschenrechtskonform (insbesondere die nachträgliche Aussprechung der
Verwahrung) und stünden im Widerspruch zu den wissenschaftlichen Grundlagen und
der ärztlichen Ethik, wurde dagegen eingewendet. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2004
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Die vom Bundesrat im Vorjahr unterbreitete Revision des Staatsschutzgesetzes
(Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit) kam beim
Nationalrat als Erstrat nicht gut an. Eine aus Vertretern der SVP, der SP und der Grünen
gebildete Mehrheit der Rechtskommission beantragte Rückweisung an den Bundesrat
mit der Auflage, namentlich die Begriffe „innere“ und „äussere“ Sicheheit genauer zu
definieren, die vorgesehene Zusammenarbeit der Bundesbehörden mit denjenigen der
Kantone und vor allem denjenigen des Auslandes zu präzisieren und die
parlamentarische Oberaufsicht zu stärken. Eine Minderheit aus einigen SP- und GP-
Mitgliedern beantragte Nichteintreten und eine aus Vertretern der FDP und der CVP
gebildete Kommissionsminderheit wollte die Revisionsvorschläge in der vorliegenden
Form behandeln. In der Eintretensdebatte unterstützten die Fraktionen der SP und der
GP den Nichteintretensantrag; sie kritisierten in erster Linie die vorgesehenen
präventiven Informationsbeschaffungsmöglichkeiten, welche Vischer (gp, ZH) in
Anspielung an die Geheimdienstdebatte in Deutschland als „den grossen Lauschangriff“
verurteilte. Ebenfalls für Nichteintreten auf das von alt-Bundesrat Blocher (svp)
ausgearbeitete, jetzt aber von Bundesrat Schmid (bdp) vertretene Geschäft votierte
eine grosse Mehrheit der SVP. Der Rat sprach sich mit 92 zu 79 Stimmen gegen das
Eintreten aus. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2008
HANS HIRTER
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Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Als Zweitrat befasste sich der Nationalrat mit der Staatsleitungsreform. Die Kommission
beantragte, das Geschäft an den Bundesrat zurückzuweisen und ihn aufzufordern,
neue Modelle zur politischen Stärkung und administrativen Entlastung der Regierung
vorzulegen. Einer der Gründe für diesen Antrag war, dass man dem Bundesrat
Gelegenheit geben wollte, ausführlich zu dem von der Kommission skeptisch
beurteilten Ständeratsbeschluss einer Erhöhung der Zahl der Bundesräte von sieben
auf neun Stellung zu nehmen. Ausserdem wollte man vom Bundesrat erfahren, ob er in
seiner seit dem 10. Dezember 2003 veränderten Zusammensetzung immer noch zu
seinem Modell der „Delegierten Minister“ stehe, und ob er daran eventuell Retouchen
anbringen möchte. Nachdem Bundesrat Blocher erklärt hatte, dass auch im
Gesamtbundesrat keine grosse Begeisterung für das ursprüngliche Reformprojekt
herrsche und er diesen Rückweisungsbeschluss unterstütze, wurde er vom Nationalrat
mit 140:23 Stimmen gutgeheissen. Der Ständerat schloss sich dieser Rückweisung an.
Eine Minderheit seiner SPK hatte vergeblich dafür plädiert, das Geschäft noch einmal zu
behandeln, dabei auf der früher beschlossenen Erhöhung der Zahl der Bundesräte zu
beharren und es an den Nationalrat zurückzugeben. Da dieser klar gemacht habe, dass
er zusätzliche Bundesräte ablehne, könnte er es dann – ohne den Umweg über einen
neuen Bericht des Bundesrates – ordentlich begraben. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2004
HANS HIRTER

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Bei der Genehmigung der neuen Kantonsverfassung Graubündens kam es zu einer
Kontroverse zwischen dem Bundesrat und dem Ständerat über das Majorzsystem.
Auslöser dazu war eine Bemerkung in der bundesrätlichen Botschaft, welche, gestützt
auf das Urteil einiger Staatsrechtler, das Majorzsystem bei Parlamentswahlen als
„rechtlich zweifelhaft“ eingestuft hatte, da es im Widerspruch zum demokratischen
Repräsentationsgedanken stehe. Auf die Anregung des Bundesrates, dieses Wahlsystem
für kantonale Parlamente in Zukunft als nicht verfassungskonform zu taxieren, reagierte
die SPK des Ständerats – dessen Mitglieder mit Ausnahme der Vertreter des Kantons
Jura alle nach diesem System gewählt werden – kurz, heftig und negativ. Das
Majorzsystem werde nicht nur in der Schweiz, sondern auch in einer ganzen Reihe
anderer demokratischer Staaten für Parlamentswahlen angewendet, und sei vor allem in
ländlichen Gebieten ein gutes Verfahren zur Wahl von politischen Repräsentanten.
Beide Ratskammern schlossen sich dieser Meinung an und auch Bundesrat Blocher
distanzierte sich von der in der Botschaft formulierten Kritik am Majorzsystem. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2004
HANS HIRTER

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Parmi les acteurs engagés pour un «oui» aux votations, le Vorort a joué son rôle de
porte-parole d’une économie helvétique très majoritairement favorable aux bilatérales,
dont l’investissement vis-à-vis de la votation fut évalué à plus de 10 millions de francs.
Autres organisations favorables: l’Union suisse des arts et métiers (USAM), l’Union
patronale suisse, l’Union suisse des paysans, l’USS, la FTMH, la Confédération des
syndicats chrétiens, les associations de banquiers et des assureurs, l’Association
transports et environnement. Soutien inhabituel qui démontre l’amplitude des débats,
l’Université de Neuchâtel s’est officiellement engagée pour les bilatérales en raison du
système d’échange qui les accompagne. Dans le rang des partis politiques: le PDC, le PS,
le PRD, le Parti libéral, le Parti chrétien-social et l’UDC sont allés dans le sens du
Conseil fédéral. Le débat au sein de cette dernière fut particulièrement houleux et a vu
Christoph Blocher légèrement vaciller à la tribune du congrès réuni sur la question des
bilatérales. Par 297 voix contre 201, les délégués UDC ont donné un mot d’ordre
favorable aux accords, alors que leur leader médiatique n’avait pu afficher une position
claire et cohérente sur la question (à relever que, le même jour, les délégués du Parti de
la liberté eurent moins d’atermoiements pour recommander un «non» massif). Ainsi,
plus de la moitié des sections cantonales de l’UDC se sont opposées à la décision du
parti national. Second camouflet pour Christoph Blocher, la position de l’ASIN dont il
est le président a été largement débattue par ses propres adhérents réunis en congrès,
furieux qu’une recommandation de vote vis-à-vis de la votation ne fut même pas à
l’ordre du jour. Au final, l’ASIN a, contre l’avis de Blocher, décidé de voter un mot

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.05.2000
FRANÇOIS BARRAS
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d’ordre. Ce dernier a débouché sur un «non» très majoritaire. 7

Aussenwirtschaftspolitik

Le Conseil fédéral a publié, à la fin du mois de février, son message relatif au
financement de la promotion des exportations pendant les années 2004 à 2007. Ce
document proposait concrètement deux modifications législatives : le projet de loi
fédérale abrogeant l’arrêté fédéral sur la participation à des actions internationales
d’information, d’entremise et de conseil en faveur des petites et moyennes entreprises
ainsi que l’arrêté fédéral concernant le financement de la promotion des exportations
pendant les années 2004 à 2007. La loi a été adoptée dès son premier passage devant
les députés, et au vote final, durant la session d’octobre. Au Conseil national, l’entrée
en matière sur l’arrêté a été combattue, en vain, par Christoph Blocher (udc, ZH). Il
contestait avant tout la concurrence que l’organisme chargé de la promotion des
exportations (anciennement OSEC), soutenu financièrement par la Confédération,
représentait pour des entreprises privées actives dans ce domaine. Une proposition de
renvoi au Conseil fédéral de l’écologiste Ruth Genner (ZH) a également été rejetée. Elle
voulait mandater le gouvernement afin, d’une part, qu’il soumette les activités de
promotion des exportations à un nouvel appel d’offre et d’autre part, qu’il redéfinisse
le mandat afin d’éviter toute concurrence avec l’économie privée. Lors de l’examen de
détail, des modifications du projet gouvernemental ont été décidées. Les députés ont
suivi la majorité de la commission qui prévoyait un plafonnement des dépenses pour
l’année 2004. Le Conseil fédéral, qui proposait un plafond des dépenses sur quatre
ans, a été désavoué. Une majorité des commissaires est également parvenue à charger
le gouvernement de présenter, d’ici à 2004, un rapport d’évaluation sur la poursuite de
la promotion des exportations à partir de 2005. La rédaction d’un rapport, présentant
différents modèles de développement des activités de promotion, a également été
prévue. Le Conseil des Etats est entré en matière sans opposition. Le plénum a
cependant introduit des divergences en suivant sa Commission de l’économie et des
redevances. Elle proposait de plafonner les dépenses sur deux années et d’accorder au
Conseil fédéral un délai d’une année supplémentaire pour la rédaction du rapport
d’évaluation. Le Conseil national s’est rallié à celui des Etats. Il n’a pas suivi le
démocrate du centre Christoph Blocher (ZH), qui proposait de maintenir la limitation
du crédit-cadre à une année. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.10.2003
ROMAIN CLIVAZ

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

In der Frage der Parallelimporte patentgeschützter Güter folgte der Ständerat dem
Entscheid des Nationalrats aus der Dezembersession des letzten Jahres, dieses
Problem nicht im Rahmen der laufenden Revision des Patentrechts zu behandeln. Er
überwies dazu eine Motion (06.3633) der Rechtskommission des Nationalrats, die
verlangt, dass der Bundesrat seinen Antrag für eine Beibehaltung des Verbots der
Parallelimporte nochmals überprüft, und er dem Parlament bis Ende 2007 eine neue,
spezielle Botschaft zuleiten soll. Die Regierung kam dieser Forderung nach und legte
kurz vor Jahresende ihren Antrag vor. Sie blieb dabei bei ihrem ursprünglichen
Vorschlag, am Prinzip der nationalen Erschöpfung festzuhalten und das auf einem
Bundesgerichtsurteil basierende Verbot des Parallelimports patentgeschützter Waren
im Patentgesetz zu verankern. Eine Aufhebung des Verbots würde nach Ansicht des
zuständigen Justizministers Blocher, der die bundesrätliche Vorlage mit Engagement
vor den Medien vertrat, den Forschungsstandort Schweiz gefährden. Als einzige
Lockerung sieht der Bundesrat vor, dass bei Produkten, die aus mehreren
Komponenten bestehen, dieser Schutz vor Parallelimporten nur dann gelten soll, wenn
die patentgeschützten Teile funktionswichtig sind. In der im Frühjahr durchgeführten
Vernehmlassung hatten sich die FDP und die SVP sowie die Organisation der
Pharmaindustrie hinter den Bundesrat gestellt. Für eine Liberalisierung sprachen sich
die SP, die Grünen, die CVP sowie die grossen Detailhändler und die
Konsumentinnenorganisation aus. Im Rahmen der im Berichtsjahr zu Ende beratenen
Revision des Landwirtschaftsgesetzes stimmte auch der Nationalrat der Zulassung des
Parallelimports patentgeschützter Agrarproduktionsmittel (Saatgut, Traktoren, Dünger
etc.) zu. 9
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Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Bodenrecht

Das Parlament verabschiedete eine Änderung des Bundesgesetzes über den Erwerb von
Grundstücken durch Personen im Ausland (Lex Koller). Ausgangspunkt der Revision
bildete ein im Nationalrat angenommenes Postulat Theiler (fdp, LU), wonach der Erwerb
von Aktien an Immobiliengesellschaften gleich behandelt werden soll wie der Erwerb
von Anteilen an Immobilienanlagefonds. Nachdem sich Bundesrat Blocher im Ständerat
für die Vorlage ausgesprochen hatte, weil sich die Aufhebung des Gesetzes, welche die
FDP mit einer Motion verlangt, verzögern könne, zog der Freisinnige Hans Hess (OW)
seinen Nichteintretensantrag zurück. Der Rat hiess den Entwurf mit einer kleinen
technischen Korrektur gut. Im Nationalrat hatte ein Nichteintretensantrag von Bernhard
Hess (sd, BE) keine Chancen; der Rat schloss sich den Beschlüssen des Ständerates an.
Das Gesetz passierte die Schlussabstimmung mit 42:0 (Ständerat) resp. 131:5 Stimmen
bei 46 Enthaltungen von Seiten der Grünen und der Mehrheit der SP, die
raumplanerische Bedenken geäussert hatten (Nationalrat). In der Wintersession schrieb
die grosse Kammer den Vorstoss der FDP, welche die Aufhebung der Lex Koller verlangt
hatte (02.3677), ab. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.10.2004
MAGDALENA BERNATH

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medizinische Forschung

Der Nationalrat beriet als erster das Bundesgesetz über genetische Untersuchungen
beim Menschen (GUMG). Mit dem neuen Gesetz werden die Voraussetzungen für
genetische Untersuchungen im Medizinal-, Arbeits-, Versicherungs- und
Haftpflichtbereich festgelegt sowie die Erstellung von DNA-Profilen geregelt, sofern
diese nicht schon im DNA-Profil-Gesetz erfasst sind. Ausgenommen bleibt der ganze
Forschungsbereich; er soll in einem separaten Gesetz geregelt werden. Bundesrat
Blocher steckte das Spannungsfeld der Diskussionen ab, indem er meinte, die
genetische Diagnostik sei für die Kranken mit Hoffnung, für die Wirtschaft mit Visionen
und für die Gesellschaft mit Ängsten verbunden. Eintreten wurde ohne Gegenantrag
beschlossen. In der Detailberatung gaben vor allem zwei Punkte zu reden, nämlich
pränatale Tests und das Einsichtsrecht der Versicherer in frühere genetische
Untersuchungen. Bei den Untersuchungen am Ungeborenen setzte sich die gegenüber
der Version des Bundesrates restriktivere Formulierung der Kommission durch, welche
die genetischen Untersuchungen strikt auf den medizinischen Bereich einschränkte
und Begriffe wie „Lebensplanung“ ausmerzte, welche eine eugenische Note enthalten
könnten; pränatale Tests sind lediglich zugelassen, um beim ungeborenen Kind
mögliche Anomalien zu diagnostizieren. Neben der allgemeinen Information, wie sie der
Bundesrat postuliert hatte, soll den Eltern auch eine psychosoziale Beratung angeboten
werden. Ein Antrag Wäfler (edu, ZH) für ein völliges Verbot derartiger Tests wurde mit
134 zu 12 Stimmen deutlich verworfen. 

In der Frage des Einsichtsrechts von Privatversicherungen vor Abschluss eines
Versicherungsvertrags hatte der Bundesrat vorgeschlagen, Nachforschungen
zuzulassen, falls die Versicherungssumme einen gewissen Betrag übersteigt (400'000
Fr. für eine Lebensversicherung, 40'000 Fr. pro Jahr bei Invalidität). Er begründete dies
damit, dass es zu verhindern gelte, dass sich Personen im Wissen um ihr hohes Risiko
zu günstigen Prämien einen teuren Versicherungsschutz auf Kosten des Kollektivs
verschaffen. Die Kommission schlug demgegenüber ein striktes Nachforschungsverbot
vor, weil Genanalysen zu einem mächtigen Instrument der Versicherer werden und zum
„gläsernen Menschen“ führen könnten. Eine Minderheit Noser (fdp, ZH) unterstützte
grundsätzlich die Fassung des Bundesrates, wollte die Hürden für Nachforschungen
aber tiefer halten (250'000 resp. 25'000 Fr.). Schliesslich setzte sich der Bundesrat mit
94 zu 82 Stimmen gegen den Antrag Noser und mit 97 zu 59 gegen die Kommission
durch.

Der Ständerat schloss sich in allen wesentlichen Punkten der grossen Kammer an. Ein
Antrag Fetz (sp, BS) für ein völliges Nachforschungsverbot für Privatversicherungen
wurde mit 32 zu 9 Stimmen abgelehnt. Eine Differenz schuf die kleine Kammer bei den

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.10.2004
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Informationsstellen für pränatale Untersuchungen. Er befand, die psychosoziale
Beratungspflicht würde die kantonalen Stellen für Schwangerschaftsberatung
überfordern und zu zusätzlichen Kosten für die Kantone führen; die medizinische
Information durch die Ärzteschaft sei ausreichend. Diese Differenz konnte erst in der
dritten Runde durch eine Kompromissformulierung des Ständerates ausgeräumt
werden, wonach die zuständigen Stellen informieren und „in allgemeiner Weise“ eine
Beratung über pränatale Untersuchungen anbieten. Das neue Gesetz wurde in der
Schlussabstimmung im Nationalrat mit 169 zu 9 Stimmen und im Ständerat einstimmig
angenommen. 11

Sozialhilfe

Bei der Totalrevision des Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten
(Opferhilfegesetz) folgte der Ständerat mit deutlichem Mehr in den wesentlichen
Punkten dem Nationalrat, der im Vorjahr weitgehend dem Entwurf des Bundesrates
zugestimmt hatte, insbesondere bei den Entschädigungs- und Genugtuungszahlungen
an die Opfer (nach unten korrigierte Höchstbeträge für die Genugtuungen, Wegfall der
Leistungen bei Straftaten, die im Ausland begangen werden). Abweichend vom
Nationalrat fügte er aber mit Stichentscheid des Präsidenten wieder die Pflicht für die
Kantone ein, die Angebote der Opferhilfe publik zu machen. Im Nationalrat beantragte
eine Minderheit um Leutenegger Oberholzer (sp, BL), hier der kleinen Kammer zu
folgen. Unterstützung erhielt sie von Bundesrat Blocher: Eine Streichung der
Bestimmung bedeute zwar nicht, dass die Kantone diese Information nicht mehr publik
machen dürften, aber die Verpflichtung entfalle für jene Delikte, in welche (zumindest
in einem ersten Schritt) die Polizei nicht involviert sei. Das sei insbesondere der Fall bei
länger zurückliegenden Straftaten etwa im Bereich von sexuellem Missbrauch, wo die
Betroffenen allenfalls vor einer Anzeige eine Beratung nötig hätten. Der
Minderheitsantrag unterlag mit 100 zu 73 Stimmen. SP und Grüne sprachen sich
geschlossen für die Informationspflicht aus, ebenso eine Minderheit der CVP.
Angesichts der doch klaren Mehrheitsverhältnisse in der grossen Kammer beugte sich
der Ständerat in diesem Punkt. In der Schlussabstimmung wurde die Revision mit 126 zu
66 (SP und GP) resp. mit 42 zu 1 Stimmen angenommen. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.2007
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Beim Sozialziel in der Prämienverbilligung übernahm der Bundesrat das im Vorjahr von
den Kammern im Grundsatz genehmigte Modell mit den unterschiedlichen
Einkommenskategorien und der Privilegierung von Familien mit Kindern. Zu dessen
Umsetzung wollte er den Kantonen gestaffelt CHF 200 Mio. zusätzlich zur Verfügung
stellen. Die Kantone, welche im Vorjahr im Rahmen der gescheiterten KVG-Revision
massgeblich an einer differenzierten Lösung zur Einführung eines Sozialziels
mitgearbeitet hatten, stemmten sich noch vor Vorliegen der Botschaft plötzlich
dagegen und bezeichneten ein einheitliches Sozialziel als unzulässigen Eingriff in ihre
Kompetenzen. Diese Bedenken schlugen sich auch im Ständerat nieder, der die Vorlage
als erster behandelte. In der Kommission legte die Basler SP-Abgeordnete Fetz ein
Modell ihres Parteikollegen, Nationalrat Rossini (VS), auf den Tisch, welches als geeignet
erachtet wurde, die Akzeptanz der KVG-Revision in diesem Punkt zu erhöhen. Fetz
schlug vor, dass Familien mit einem steuerbaren Haushalteinkommen bis CHF 75'000
für ihre Kinder und Jugendlichen in Ausbildung keine Krankenkassenprämien mehr
bezahlen sollten. Diese würden vom Staat übernommen und aus den Geldern finanziert,
die der Bund den Kantonen für die Umsetzung des Sozialziels zusätzlich zur Verfügung
stellen wollte. Ständerat Schwaller (cvp, FR) legte Ende August ein verfeinertes Modell
vor, welches den Vorschlag Fetz für die Kinder übernahm, die Eltern von Jugendlichen
in Ausbildung aber stärker entlastete (Einkommenslimite CHF 114'000).

Das Sozialziel, wie es vom EDI vorgeschlagen wurde, hatte offenbar auch im BR einen
schweren Stand gehabt; dem Vernehmen nach mochten es die Bundesräte Blocher,
Schmid und Merz nicht unterstützen. 13
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Soziale Gruppen

Asylpolitik

Im Nationalrat erklärte Bundesrat Blocher noch einmal, dass der Einsatz von Tasern
nicht für Zwangsausschaffungen konzipiert sei, sondern für Amokläufe und schwere
Gewaltverbrechen, weshalb er sich dafür aussprach, zumindest im jetzigen Zeitpunkt
auf die Aufnahme dieser Waffe in dieses Gesetz zu verzichten. Dennoch beharrte die
grosser Kammer – wenn auch knapp – auf der Differenz. Erneut stimmten die
Fraktionen von GP und SP einhellig dagegen, daneben aber auch eine zunehmende
Menge von FDP-Abgeordneten und eine knappe Mehrheit der CVP. Einzig die SVP
votierte – mit Ausnahme von Gadient (GR) – noch praktisch geschlossen dafür. Im
Ständerat wollte sich eine Kommissionsmehrheit nun dem Nationalrat anschliessen,
weil viele Kantone den Taser in ihren Einsätzen bereits anwendeten und der Bundesrat
ja versichert habe, dass diese Waffe zur Durchsetzung dieses Gesetzes nicht
vorgesehen sei, scheiterte dann aber wegen mangelnder wissenschaftlicher
Erkenntnisse zu deren Gebrauch mit 23 zu 14 Stimmen, womit diese Differenz zum
Nationalrat über das Jahresende hinaus bestehen blieb. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

Familienpolitik

Der Ständerat als Zweitrat verabschiedete das Bundesgesetz über die eingetragene
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz) einstimmig.
Vergebens beantragte der Walliser CVP-Vertreter Epiney Rückweisung an die
Kommission mit dem Auftrag, nicht ein eheähnliches Institut zu schaffen, das vom Volk
nur schwerlich akzeptiert würde, sondern die Frage über privatrechtliche Verträge zu
lösen. Schweiger (fdp, ZG) hielt dem entgegen, der Staat habe für Ehepaare so viele
Regelungen getroffen, die sich nur mit weiteren Rechtsinstituten auf
gleichgeschlechtliche Paare übertragen liessen. Sukkurs erhielt er von Bundesrat
Blocher, einem einstigen Gegner der Vorlage, der betonte, homosexuelle Paare sollten
einen gesetzlichen Rahmen für die gegenseitige Für- und Vorsorge im Rahmen des
öffentlichen Rechts erhalten. Verbal mochte niemand Epiney unterstützen. In der
Abstimmung erhielt der Rückweisungsantrag aber dennoch 11 Stimmen. Abgesehen von
wenigen redaktionellen Details folgte die kleine Kammer Bundes- und Nationalrat. In
der Schlussabstimmung wurde das Partnerschaftsgesetz vom Nationalrat mit 112 zu 51
und vom Ständerat mit 33 zu 5 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen. Das von der
EVP und der EDU bereits im Vorjahr im Nationalrat angekündigte Referendum gegen
das Partnerschaftsgesetz kam mit etwas über 67'000 Unterschriften zustande. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2004
MARIANNE BENTELI
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